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Psgitetü rdf»îf?8rir^g gifgtmegter-gcfpEg (Organ für bit offt^ieEen $u61iîationen beS ©cSmst?,. ©ewerbeBereiitS) ftr, 46

ba§ ©eringfte toedjfeln p mitffen, gtcolf unb nodj mehr Der»

fc^tebene SIrbeiten unb erfe^t fomit mehrere 2Berfzeugmafd)inen.
®ie greife finb fo gefteüt- baß eS jebem ©d)loffermeifter

möglich ift, biefe für ihn fo Borteilbafte unb unentbehrliche
SRafdjine anzufdl äffen.

Stimmen au» $anMuerfer» unï» ©Seuter&efceraneu.

£>nnbtoerfcr= unb ©etocrbcDerein 9taruu. ®ie pf)b
reitt) befugte 23erfammlung beSfelbeu Ijaite gunädjft baS

ïioïje SSergrtügen, einen SSortrag beS £errn ®ireftor üfteper»
3f<hofle über bie ÏBeltauSfteiïung in ©picago anp»
flören. fReferent entwarf, feine 2lu3fübruttgen mit mehrfachen,
erlänternben ®emonfirationen an Sarten unb in reicher 2lu3=

mapl norpanbenen ®ableaup, Photographien 2c. begleitenb,
ein anfdaulidjeS, bödft intereffanteS 23ilb beS großen 2Belt=

jabrmarlteS non ©bicago. ©omopl bie Siebt= Wie bie ©chatten»
feiten beS fRiefenunternebmenS wußte §r. ®ir. STJetjer pernor»
pbeben, bag palbpafte, nur äußerliche fcbeinbare tabelnb,
bas wirtlich mertnotte unb große aber auch lobenb.

2113 jmeiteS ®raftanbum figurierte bie grage be3 Sonfutn»
tnefenS unfereê SanbeS unb beffen ©influß auf fèanbmert
unb (Semerbe. §err ®ir. 3Jbet)er fiebt barin mit fRecpt eine

SebenSfrage be§ ©emerbeftanbeS, inbern unzweifelhaft bnrcb
bas Sonfummefen ber ©emerbeftanb gefdäbigt unb bie Sauf»
luft beSfelben nermiubert wirb. ®er fünf für unb miber bie

SonfuntDereine ift alterbingS aucf) ein ©lieb in bem fiep immer
mebr au3bebnenben gnfereffenlampf non blutage. ®aS
einleitenbe fReferat bält §err ©eilermeifter fRbäjner. ®r be»

merit, baß bie grage burd) ein SreiSfdjreiben be3 ©entrai»
norftanbeS be3 fcpmeiz. ©emerbenerein.S p aftuetlerer ®i§luffion
Peranlaffuug gegeben, inbent bie ©eliionen erfudjt mürben,
über nerfcßiebene bieSbezügldje Umftänbe ibre UReinung ab»

pgeben. Dbmopl nun in 2laran ber ©emerbeftanb big
beute noch Wenig unter belt Sonfumnereinen p leiben batte,
eiflärt £err fRpcpner biefelben bocp pm norneberein al3 bem

©eroerbeftanbe fdjäblid) unb mnralifcb Dermerflid), inbem fie
burcb eine fcparfe Souturrenz baS ©olibariiätSgefüpl unter
ber Pürgerfcpaft untergraben unb einem immer erbitterteren
Sniereffenlampf rufen. @r ift baber ber 2lnficbt, baß gefeß»

ließe Peftimmungen angeftrebt werben miiffen, um bie be»

ftepenben Sonfumbereine aufbeben unb ba§ ©ntfteben non
neuen Oerbinbern p lönnen.

©3 ift bemübenb, su feben, fagt er, baß fid) eibg. unb
lantonale Peamte ju Sonfumzweden Bereinigen, beren S9c=

folbung bod) au3 ben ©teuern bepßlt werben muß, bie unter
llmfianben auch non ben SablungSDerpäliniffen ber ©teuer»

Pflichtigen abhängig finb. ©alten bie Peamten gum ©ewerbe»

ftanb, fo ift biefer audi wieber eher geneigt, bei PefolbungS»
erböbungen sc. fid) auf ipre ©eite p ftetten. £r. ®ir. Pieper
weift auf ben aud) in unferer Stäbe immer erbitterter werbenben

©pifienzfampf bin- ©r glaubt, baß babei unfer Satib bie

nollfte Urfadje habe, ben ©emerbeftanb gefnr.b unb lebeng»

fräftig zu erhalten. Sie ©roßinbuftrie fann bei unfern
fleinern Stbfaßgebieten nie jene 2lu§bebnu*ng finben, wie im
2lu3lanb unb barum haben wir alle Urfadje, unferem Stein»
gemerbe bie möglidjfte ©orgfalt p mibmen. £>r. ©uggigberg
ift mit bem ©elretär beg fdjweiz. ©emerbenereing nicht ein»

nerftanben, wenn biefer bie ©pifienz non Sonfumnereinen
unter gewiffen Pebhtgungen als beredtigt bezeichnet, ©r
lann fid) aud) mit benjenigen nicht befreunben, bie nur non
Slrbeitern unb nicht Bon Sapitaliften inS Seben gerufen
werben. ttßenn bie Sonfumbereine fo ftarf überbanb nehmen,
muß baS Steingewerbe unb bamit bie £auptftüße beS Piittel»
ftanbeS zu ©runbe geben. Samit arbeiten mir ben Sozialsten
in bie §änbe, welche nach lleberminbung beg PiittelftanbeS
mit bem Sapital leichten Sampf haben unb uns mit ihrem
©ozialftaat „entfdjäbigen" werben. £>r. ©ernatinger wenbet

fidj znerft gegen bag teilweife bei ©emerbetreibenben prafti»
zierte SeprlingSmefen. 2lm ©djluffe feines in etwas bewegter

Stimmung aufgenommenen PotumS rät er feffeS 3ufammen»
fcßließen beg ©ewerbeftanbeS gegen bie ihn brobenben 2ln=
ftürme. §r. ©auerlänber gibt bem IBerein ben Wohlgemeinten
iftat, fidj behufs geftftettung eines modus vivendi mit ben
leitenben fßerfönlidfeiten beS PeamtenftanbeS in Perbinbung
Zu feßen unb mahnt uns an unfere eibg. Senife: Sitte für
einen, einer für alle. for. !Rt)d&ner betont nochmals bie ®e»
fahr, Welche bem ©emerbeftanb nom SapitatiSmnS brobt, er
nimmt aud) ©Rettung gegen bie ttRonopole, welche jeweilen
eine IReibe fleinerer ©piftenzen Oernichten. 3um ©chluffe
beantragt er eine IRefolution, wonach bie SSerfammlnng bie
Sonfumoereine als gemeinfchäblidh unb Bermerfüdj erflärt,
meldte mit ttRebrbeit zum öefebluffe erhoben wirb.

©ine Dom ©ewerbeDcrein in ScbaPjaufen einberufene
3ntereffenten»2lerfammtung bat befcßloffen, bag für eine
lantonale ©ewerbeaitSftelluna in 3lngftct)t genommene 3abr
1895 fallen zu taffen im ©inbltcf auf bie 1896 in ©enf
ftattfinbenbe feßweizer. SanbeSauSfteßung.

iBeii^t üöer neue ßipHbuiigeu ber ^oljiubufirie.
(SSeridjt be§ beut[d)ett mtenxatioimlen $atentbureau§ Bon §eimanrt
u. Sie in öppetn. SluStiinfte unb SRat in tßatenlfachen 'erhalten

bie Slbonnenten biefeS S31atteS gratis.)

©ine föiafdine 3unt ©dürfe« (feilen) Don Söottb» unb
Äreisfagen ift §errn Sari ©dwetlbofer in Seonberg bei
Stuttgart patentiert morben. ®er geilenbalter trägt gtnei
abwedjfelnb zur SBirlung gelangenbe Sägen. ®er ©alter
ift um eine 2lcbfe brebbar, fo baß er burd) ®reßung um
biefe Sldjfe bie aus ber 3abulücle tretenbe fÇeife für ben

freien fRüdgang über bie ©äge hochhebt unb gleichzeitig bie

zweite geile in bie Slrbeitsftettnng bringt.

S3ei ber ©ägebläiter=©dirifbürridtuug beS patentes
ÜRr. 72241 ift bte Sägeeinfpannborrichtung brebbar unb Der»

fdjiebbar auf einem SKippbebet gelagert, beffen SÄefphft
in ber jRübe beg zu fdjleifenben 3abueS liegt unb beffen
Sippbewegung non ber ttRafcbine felbfttbätig bewirft wirb,
um bie 3äb«e beS Sägeblattes am Ilmfange etwas gewölbt
Zu fdileifen.

©pannfuiter für Srebbänfe (ißatent 2îr. 72262)
ift als ©abel mit Slnfäßen auSgebilbet unb gleitet auf fRotten
ber bagfelbe ftügenben Sünette. ®ie zum ®rel)en beftimmten
©egenftänbe werben ztinfdjmt zwei barin angeorbneten platten
Bermittelft ©chrauben gefpannt, wobnreh ein gebern berfelben
nerbinbert wirb.

dîcfttofeiljmfsîje 9îunbîc^au*
®te Don her ©leltri}ität§gefeßfdaft in 23ulte am

• Saunbach angebrachten 2lnlagen Werben zur ©rzeugung elef»

trifdjer Sraft für éeleuchtung beS nahe bei ben SRafdiuen»
bäufern gelegenen ®orfeS ©barmep benüßt. 2lucf) Diele
Urinate in biefem ®orfe haben biefe Seleuchtung eingerichtet.
®ie nerfügbare Sraft würbe für bie fämtlidjen benachbarten
Drtfdaften 23roc, ©reperz, ®our be ®rême, SßuabenS, fRiaz
unb ttRarfenS anSreiden. ®ie ^Regierung läßt Ißläne unb
Softennoranfcbläge ausarbeiten für bie eteftrifdje löeleudtung
beS lantonalen grrenbaufeS in ttRarfenS unb felbft eine 2Ser=

forgnug beS StäbtdenS IRomont mit ©leftrizitüt wirb erwogen;
bie Sänge ber biefür erforberlicben Suftleitung (non ©barmep
bis IRomont) würbe 26—27 Silometer betragen.

®ic eleftrifde SBeleudtung ntodt int .Santon îefftn
überall, wo in ber üRäbe 2ßafferlräfte zur Verfügung fteben,
große gortfdjntte. ®en Slnfang machte nor fünf Sabren
gatbo; Slirolo unb Sellinzona übergaben bie bezüg»

liden 2lrbeiten ebenfalls ber girma Slliotb u. ©ie. in S3afel;

Sugano, ÜRetibe, S3iffone, 2Raroggia, Slrogno,
3R e I a n o ©apolago, fRina ©an S3 i t a I e nerbanlen
bie ©infübrnug ber eleftrifden Seleudtung ben Herren

M-S-à sHî-îWâch- SsZêôW-r!î!ê?.Z5ièS-g -Organ für die offiziellen Publikationen des Sâîweiz. GewerbeoereinZ) Nr. -IS

das Geringste wechseln zu müssen, zwölf und noch mehr ver-
schiedene Arbeiten und ersetzt somit mehrere Werkzeugmaschinen.

Die Preise sind so gestellt- daß es jedem Schlossermeister
möglich ist, diese für ihn so vorteilhaste und unentbehrliche
Maschine anzuschaffen.

Stimmen aus Handwerker- und Gewerbevereinen.

Handwerker- und Gewcrbeverein Aarau. Die zahl-
reich besuchte Versammlung desselben hatte zunächst das
hohe Vergnügen, einen Vortrag des Herrn Direktor Meyer-
Zschokke über die Weltausstellung in Chicago anzu-
hören. Referent entwarf, seine Ausführungen mit mehrfachen,
erläuternden Demonstrationen an Karten und in reicher Aus-
wähl vorhandenen Tableaux, Photographien ec. begleitend,
ein anschauliches, höchst interessantes Bild des großen Welt-
jahrmarktes von Chicago. Sowohl die Licht- wie die Schatten-
feiten des Riesenunternehmens wußte Hr. Dir. Meyer hervor-
zuHeben, das halbhafte, nur äußerliche scheinbare tadelnd,
das wirklich wertvolle und große aber auch lobend.

Als zweites Traktandum figurierte die Frage des Konsum-
Wesens unseres Landes und dessen Einfluß auf Handwerk
und Gewerbe. Herr Dir. Meyer sieht darin mit Recht eine

Lebensfrage des Gewerbestandes, indem unzweifelhaft durch
das Konsumwesen der Gewerbestand geschädigt und die Kauf-
lust desselben vermindert wird. Der Ruf für und wider die

Konsumvereine ist allerdings auch ein Glied in dem sich immer
mehr ausdehnenden Jnteressenkamps von heutzutage. Das
einleitende Referat hält Herr Seilermeister Rychner. Er be-

merkt, daß die Frage durch ein Kreisschreiben des Central-
Vorstandes des schweiz. Gewerbevereins zu aktuellerer Diskussion
Veranlassung gegeben, indem die Sektionen ersucht wurden,
über verschiedene diesbezügliche Umstände ihre Meinung ab-
zugeben. Obwohl nun in Aarau der Gewerbestand bis
heute noch wenig unter den Konsumvereinen zu leiden hatte,
erklärt Herr Rychner dieselben doch zum vorneherein als dem

Gewerbestande schädlich und moralisch verwerflich, indem sie

durch eine scharfe Konkurrenz das Solidaritätsgefühl unter
der Bürgerschaft untergraben und einem immer erbitterteren
Jnteressenkamps rufen. Er ist daher der Ansicht, daß gesetz-

liche Bestimmungen angestrebt werden müssen, um die be-

stehenden Konsumvereine aufheben und das Entstehen von
neuen verhindern zu können.

Es ist bemühend, zu sehen, sagt er, daß sich eidg. und
kantonale Beamte zu Konsumzwecken vereinigen, deren Be-
soldung doch aus den Steuern bezahlt werden muß, die unter
Umständen auch von den Zahlungsverhältnissen der Steuer-
Pflichtigen abhängig sind. Halten die Beamten zum Gewerbe-

stand, so ist dieser auch wieder eher geneigt, bei Besoldungs-
erhöhungen zc. sich auf ihre Seite zu stellen. Hr. Dir. Meyer
weist auf den auch in unserer Nähe immer erbitterter werdenden

Existenzkampf hin. Er glaubt, daß dabei unser Land die

vollste Ursache habe, den Gewerbestand gesund und lebens-

kräftig zu erhalten. Die Großindustrie kann bei unsern
kleinern Absatzgebieten nie jene Ausdehnu'ng finden, wie im
Ausland und darum haben wir alle Ursache, unserem Klein-
gewerbe die möglichste Sorgfalt zu widmen. Hr. Guggisberg
ist mit dem Sekretär des schweiz. Gewerbevereins nicht ein-

verstanden, wenn dieser die Existenz von Konsumvereinen
unter gewissen Bedingungen als berechtigt bezeichnet. Er
kann sich auch mit denjenigen nicht befreunden, die nur von
Arbeitern und nicht von Kapitalisten ins Leben gerufen
werden. Wenn die Konsumvereine so stark überHand nehmen,
muß das Kleingewerbe und damit die Hauptstütze des Mittel-
standes zu Grunde gehen. Damit arbeiten wir den Sozialisten
in die Hände, welche nach Ueberwindung des Mittelstandes
mit dem Kapital leichten Kampf haben und uns mit ihrem
Sozialstaat „entschädigen" werden. Hr. Sernatinger wendet
sich zuerst gegen das teilweise bei Gewerbetreibenden prakti-
zierte Lehrlingswesen. Am Schlüsse seines in etwas bewegter

Stimmung aufgenommenen Votums rät er festes Zusammen-
schließen des Gewerbestandes gegen die ihn drohenden An-
stürme. Hr. Sauerlänoer gibt dem Verein den wohlgemeinten
Rat, sich behufs Feststellung eines nrcxlus vivsucki mit den
leitenden Persönlichkeiten des Beamtenstandes in Verbindung
zu setzen und mahnt uns an unsere eidg. Devise: Alle kür
einen, einer für alle. Hr. Rychner betont nochmals die Ge-
fahr, welche dem Gewerbestand vom Kapitalismus droht, er
nimmt auch Stellung gegen die Monopole, welche jeweilen
eine Reihe kleinerer Existenzen vernichten. Zum Schlüsse
beantragt er eine Resolution, wonach die Versammlung die
Konsumvereine als gemeinschädlich und verwerflich erklärt,
welche mit Mehrheit zum Beschlusse erhoben wird.

Eine vom Gewerbeverein in Schaffhausen einberufene
Interessenten-Versammlung hat beschlossen, das für eine
kantonale Gewerbeausstelluna in Aussicht genommene Jahr
1895 fallen zu lassen im Hinblick auf die 1896 in Genf
stattfindende schweizer. Landesausstellung.

Bericht über neue Erfindungen der Holzindustrie.
(Bericht des deutschen internationalen Patentbureaus von Heimann
u. Cie in Oppeln. Auskünfte und Rat in Patentsachen "erhalten

die Abonnenten dieses Blattes gratis.)

Eine Maschine zum Schärfen (Feilen) von Band- und
Kreissägen ist Herrn Karl Schweikhofer in Leonberg bei
Stuttgart patentiert worden. Der Feilenhalter trägt zwei
abwechselnd zur Wirkung gelangende Sägen. Der Halter
ist um eine Achse drehbar, so daß er durch Drehung um
diese Achse die aus der Zahnlücke tretende Feile für den

freien Rückgang über die Säge hochhebt und gleichzeitig die

zweite Feile in die Arbeitsstellung bringt.

Bei der Sägeblätter-Schleifvorrichtnng des Patentes
Nr. 72241 ist die Sägeeinspannvorrichtung drehbar und ver-
schiebbar auf einem Wipphebel gelagert, dessen Drehpunkt
in der Nähe des zu schleifenden Zahnes liegt und dessen

Kippbewegung von der Maschine selbstthätig bewirkt wird,
um die Zähne des Sägeblattes am Umfange etwas gewölbt
zu schleifen.

Das Spannfutter für Drehbänke (Patent Nr. 72262)
ist als Gabel mit Ansätzen ausgebildet und gleitet auf Rollen
der dasselbe stützenden Lünette. Die zum Drehen bestimmten
Gegenstände werden zwischen zwei darin angeordneten Platten
vermittelst Schrauben gespannt, wodurch ein Federn derselben
verhindert wird.

Elektrotechnische Rundschau.
Die von der Elektrizitätsgesellschaft in Bulle am

-Jaunbach angebrachten Anlagen werden zur Erzeugung elek-

irischer Kraft für Beleuchtung des nahe bei den Maschinen-
Häusern gelegenen Dorfes Charmey benützt. Auch viele
Private in diesem Dorfe haben diese Beleuchtung eingerichtet.
Die verfügbare Kraft würde für die sämtlichen benachbarten
Ortschaften Broc, Greyerz, Tour de Trême, Vuadens, Riaz
und Marsens ausreichen. Die Regierung läßt Pläne und
Kostenvoranschläge ausarbeiten für die elektrische Beleuchtung
des kantonalen Irrenhauses in Marsens und selbst eine Ver-
sorgung des Städtchens Romont mit Elektrizität wird erwogen;
die Länge der hiefür erforderlichen Luftleitung (von Charmey
bis Romont) würde 26—27 Kilometer betragen.

Die elektrische Beleuchtung macht im Kanton Tessin
überall, wo in der Nähe Wasserkräfte zur Verfügung stehen,

große Fortschritte. Den Anfang machte vor fünf Jahren
Faido; Airolo und Bellinzona übergaben die bezüg-
lichen Arbeiten ebenfalls der Firma Alioth u. Cie. in Basel;
Lugano, Melide, Bissone, Maroggia, Arogno,
Melano, Capolago, Riva San Vitale verdanken
die Einführnng der elektrischen Beleuchtung den Herren
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